
Antrag auf 
Haftpflichtversicherung (AHB)

Privat - Haftpflicht
Berufs- und Privat - Haftpflicht

Tierhalter - Haftpflicht
Haus- und Grundbesitzer - Haftpflicht

Gewässerschaden - Haftpflicht

Vertrauen auf Gegenseitigkeit



  

zzgl. Versicherungsteuer
Summe

Schlusserklärungen
Hinweis: Bevor Sie den Antrag unterschreiben, überprüfen Sie bitte alle Angaben auf Vollständigkeit und Richtigkeit! Ihre Angaben sind Grundlage für unsere Antragsprüfung. Unrichtige 
Beantwortung nach Gefahrumständen sowie arglistiges Verschweigen auch sonstiger Gefahrumstände können den Versicherer berechtigen, den Versicherungsschutz zu versagen.
Einwilligung: Ich/Wir willige(n) ein, dass der Versicherer im erforderlichen Umfang Daten, die sich aus den Antragsunterlagen oder der Vertragsdurchführung (Beiträge, Versiche-
rungsfälle, Risiko-/Vertragsänderungen) ergeben, an Rückversicherer zur Beurteilung des Risikos und zur Abwicklung der Rückversicherung sowie zur Beurteilung des Risikos und der 
Ansprüche an andere Versicherer und an den Verband der Schadenversicherer zur Weitergabe dieser Daten an andere Versicherer übermittelt. Diese Einwilligung gilt auch unabhängig 
vom Zustandekommen des Vertrages sowie für entsprechende Prüfungen bei anderweitig beantragten (Versicherungs-) Verträgen und bei künftigen Anträgen.
Ich/Wir willige(n) ferner ein, dass der Versicherer, soweit dies der ordnungsgemäßen Durchführung meiner/unserer Versicherungsangelegenheiten dient, die allgemeinen Antrags-, 
Vertrags- und Leistungsdaten in einer Datensammlung führt und an seine Mitarbeiter/innen (Vermittler) weitergibt.
Diese Einwilligung gilt nur, wenn ich/wir die Möglichkeit hatte(n), bei Antragstellung in zumutbarer Weise vom Inhalt des „Merkblattes zur Datenverarbeitung“ Kenntnis zu nehmen.
Datenschutz: Mit meiner/unseren Unterschrift(en) erteile(n) ich/wir die in der Datenschutzklausel enthaltene Einwilligung. Das Merkblatt zur Datenverarbeitung habe(n) ich/wir mit 
den Antragsunterlagen vor Vertragsabschluss erhalten.
Bestätigung: Die umseitigen „Wichtigen Informationen und Erklärungen“ und „Vertragsbestimmungen und Informationen zur Haftpflichtversicherung“ habe(n) ich/wir zur Kenntnis 
genommen. Sie sind Bestandteil des/der Versicherungsvertrages/Versicherungsverträge. Die Unterschrift(en) des/der Antragsteller(s) gelten für alle beantragten Versicherungen.

Widerrufsrecht: Ich/Wir kann/können den Versicherungsvertrag in Textform innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen widerrufen. Die Frist beginnt mit Zugang des  
Versicherungsscheins, der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, der Klauseln, der Verbraucherinformation, der Satzung des Versicherungsvereins, der Produktbeschreibung. Die 
rechtzeitige Absendung des Widerrufs genügt zur Wahrung der Widerrufsfrist. Der Widerruf ist an die DOCURA VVaG, Königsallee 57, 44789 Bochum zu richten. Sofern der Widerruf 
per Fax erfolgt, ist dieser an die Faxnummer 0 234 /9 37 15 99 bzw. per Email an vertrag@docura.de zu richten. Für den Zeitraum vom Versicherungsbeginn bis zum Zugang des 
Widerrufs hat der Versicherer einen anteiligen Beitragsanspruch. Der Anteil des Beitrages bis zum Zugang des Widerrufs kann der Versicherer einbehalten, wenn ich/wir zugestimmt 
habe/haben, dass der Versicherungsschutz vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt. Beiträge erstattet der Versicherer unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs 
(siehe auch Erklärung auf Seite 2).

Hinweis zu nebenstehenden Versicherungssummen
Die Gesamtleistung des Versicherers für alle Schäden	 Personenschäden	 3.000.000 EUR	 5.000.000 EUR	 10.000.000 EUR
eines Versicherungsjahres ist auf das Zweifache dieser	 Sachschäden	 3.000.000 EUR	 5.000.000 EUR	 10.000.000 EUR
Versicherungssummen begrenzt.	 Vermögensschäden	 200.000 EUR	 200.000 EUR	 200.000 EUR

†	 Privat-Haftpflichtversicherung (gem. Produktbeschreibung)
	 †	Familie/Partner						      †	 45,00	 †	 50,00	 †	 55,00
	 †	Single	 † Senior (ab 60. Lebensjahr)				    †	 40,00	 †	 45,00	 †	 50,00

†	 Berufs- und Privat-Haftpflichtversicherung (gem. Produktbeschreibung)
		  für Lehrer und Erzieher im öffentlichen Dienst				   †	 55,00	 †	 60,00	 †	 65,00
		  Die gleichartige Berufstätigkeit d. Ehegatten ist beitragsfrei mitversichert!

†	 Zuschläge zur Berufs- und Privat-Haftpflichtversicherung
	 †	Vermietung von Räumen zu gewerblichen Zwecken und Garagen
		  Räume/Garage(n)		  je Raum/Garage			   †	 7,00	 †	 8,00	 †	 9,00
	 †	Vermietung von Eigentumswohnungen;
		  Wohnung(en)		  je Wohnung				   †	 23,00	 †	 25,00	 †	 27,00
	
†	 Tierhalter-Haftpflichtversicherung (keine Kampfhunde)
	 †	Hundehalter	 Hund(e) 		  Rasse1)	 je Hund		  †	 82,00	 †	 90,00	 †	 99,00
	 †	Pferdehalter	 Pferd(e)			   je Pferd		  †	 140,00	 †	 150,00	 †	 160,00

†	 Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung
	 (ausschließlich private Risiken)
	 Hinweis zum Wohneigentum siehe Seite 3 und Produktmappe
	 †	Vermietetes Einfamilienhaus	 † Zweifamilienhaus	 je Haus		  †	 32,00	 †	 35,00	 †	 38,00
	 †	Mehrfamilienhaus (Min.-Beitr. 30,00)	 Wohneinheiten	 je Wohneinheit		  †	 10,00	 †	 11,00	 †	 12,00		
	 †	des unbebauten Grundstückes					     je 100m² Min.-Beitr.	 je 100m² Min.-Beitr.	 je 100m² Min.-Beitr.

		  Grundstücksgröße	              m²	 zu	 EUR je 100 m²	 EUR		  0,25	      33,00	 0,30	      37,00	 0,35	      41,00

†	 Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung
	 Als Inhaber von Anlagen zur Lagerung von Heizöl; Tanks im Ein-/Zweifamilienhaus
	 (ober- und unterirdische Behälter ohne volumenmäßige Begrenzung)			   †	 60,00	 †	 70,00	 †	 80,00

1 ) Kampfhunde sind unerwünschte Risiken und werden daher grundsätzlich nicht versichert.
Als Kampfhunde gelten: American Staffordshire Terrier, Argentinischer Mastiff, Bandog, Bullterrier, Bordeaux Dogge, Bullmastiff, Dobermann, Dogo Argentino, Engli-
sche Bulldogge, Fila Brasileiro, Mastino Napoletano, Mastino Espanol, Molosser, Pitbullterrier, Rhodesian Ridgeback, Rottweiler, Staffordshire Terrier, Tosa Inu und 
Kreuzungen mit diesen Rassen.

Antragsteller 1

Antragsteller 2
z.B. Ehe-, Lebenspartner

Anschrift

Versicherungsort
(wenn abweichend von der Anschrift)

Versicherungsbeginn
(0.00 Uhr)

zu Vers.-Schein-Nr.

Vermittler/Werber/Nr.: 

Persönliche Daten (bitte angeben)

Geb.-Datum 1	  Geb.-Datum 2 

privat 

dienstlich 

mobil 

privat 

Beruf 1 	 Beruf 2 

Eingangsstempel

Die Versicherungsdauer beträgt ein Jahr, gerechnet vom Versicherungsbeginn an. Versicherungsver-
träge von mindestens einjähriger Dauer verlängern sich nach Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer still-
schweigend jeweils um ein Jahr, wenn nicht in Textform gekündigt wird und die Kündigung nicht spätestens 
drei Monate vor Ablauf dem anderen Vertragspartner zugegangen ist.2 0 1

1

I/g

1

1

-

-

† Herr	 † Frau	 Zuname, Vorname, Titel

† Herr	 † Frau	 Zuname, Vorname, Titel

Straße	Hausnummer, ggf. Postfach

PLZ			   Wohnort

Straße	Hausnummer

PLZ			   Ort

Antrag auf
Haftpflichtversicherung
Bei † bitte Zutreffendes ankreuzen!

† Neuantrag
† Änderungsantrag

Jahresbeitrag
EUR

	 Einzugsermächtigung Die fälligen Beiträge sollen bis auf Widerruf von meinem Konto abgebucht werden.

	 Geldinstitut	 Konto	 BLZ	 Unterschrift des Kontoinhabers

Ort/Datum	 Unterschrift(en) des/der Antragsteller(s)    1                                                    2



  

Name und Anschrift des Versicherers
Ihr Vertragspartner ist die DOCURA VVaG 
Königsallee 57, 44789 Bochum
Sitz des Versicherungsvereins: Bochum HRB 190
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Heiner Lüttgens
Vorstand: Hans-Peter Lepper (Vorsitzender), 
Gerd Janßen (stellv. Vors.), Dirk Thomas.

Mitgliedschaft (§ 4 Satzung)
1.	Die Mitgliedschaft beginnt mit dem Abschluss eines Versicherungsvertrages 
oder mit dem Eintritt in ein bereits bestehendes Versicherungsverhältnis.
2.	Mit dem Ablauf des Versicherungsverhältnisses endet die Mitgliedschaft.
3.	Ausgeschiedene Mitglieder und ihre Rechtsnachfolger verlieren jeden Anspruch 
auf das Vereinsvermögen sowie auf eine Beitragsrückerstattung, bleiben jedoch 
für alle im Geschäftsjahr des Ausscheidens entstehenden Vereinsverbindlich-
keiten haftbar.
4.	Ausnahmsweise können auch für einen vom Vorstand festzulegenden Perso-
nenkreis Versicherungen gegen feste Beiträge abgeschlossen werden, ohne dass 
der Versicherungsnehmer Mitglied des Vereins wird. Auf solche Versicherungen 
dürfen höchstens 10% der Gesamtbeitragseinnahme entfallen.

Vertragsgrundlagen und anwendbares Recht
Grundlage des Vertrages/der Verträge sind dieser Antrag, die in der Produktmap-
pe zu den einzelnen Versicherungen aufgeführten Versicherungsbedingungen 
einschließlich der vereinbarten Klauseln, die besonderen Vereinbarungen, Klau-
seln der DOCURA, die Verbraucherinformation sowie die Satzung des Vereins 
und die gesetzlichen Bestimmungen. Auf diesen Vertrag/diese Verträge findet das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.

Widerrufsrecht; Antragsbindung/-durchschrift
Den beantragten Haftpflicht-Versicherungsvertrag können Sie gemäß § 8 Versi-
cherungsvertragsgesetz (VVG) innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach Erhalt 
des Versicherungsscheins in Textform widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt 
die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Für den Zeitraum vom Versicherungs-
beginn bis zum Zugang des Widerrufs hat der Versicherer einen anteiligen Bei-
tragsanspruch. Durch den Erhalt der maßgeblichen Versicherungsbedingungen 
und die Verbraucherinformation vor Antragstellung, sind Sie an Ihren Antrag/Ihre 
Anträge auf Haftpflicht-Versicherung gebunden. Eine Antragsdurchschrift wird 
Ihnen ausgehändigt.

Wichtige Informationen und Erklärungen

Vertragsbestimmungen und Informationen
zur Haftpflichtversicherung

1. Versicherungsbedingungen
Es gelten bei entsprechender Beantragung die zu den einzelnen Versicherungen 
aufgeführten Produktbeschreibungen, Versicherungsbedingungen und Klauseln, 
die in den entsprechenden Registern der Produktmappe enthalten sind.

2. Versicherungsumfang
Versichert ist Ihre gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts gegenüber Drit-
ten für Schadenersatzansprüche, die sich aus dem beantragten Risiko ergeben.
In den Produktinformationsblättern wurden Sie bereits näher über Art und Umfang 
der jeweiligen Versicherung informiert.
Nach Eintritt des Versicherungsfalles und Feststellung unserer Leistungspflicht 
zahlen wir die im Vertrag für diesen Fall vereinbarte Leistung.
Weitere Einzelheiten zu Art, Umfang und Fälligkeit sowie Erfüllung unserer Lei-
stung sind in den maßgeblichen Produktbeschreibungen sowie den Versiche-
rungsbedingungen und Klauseln geregelt.

3. Beitragsanpassung/Bedingungsanpassung
Auf die Möglichkeit einer Beitragsanpassung in der Haftpflichtversicherung auf 
Grund von Versicherungsbedingungen wird hingewiesen.
Nähere Einzelheiten zu diesen Themen sind in den allgemeinen Versicherungs-
bedingungen des jeweils gewählten Produktes zu finden.

4. Beiträge
Die Beiträge sind Endpreise. Sie enthalten den Beitrag gemäß Zahlweise sowie 
die jeweils geltende Versicherungsteuer. Die zur Zeit geltende Versicherungsteu-
er wird im Versicherungsschein ausgewiesen. Die Beiträge können sich durch 
eine zukünftige Änderung der Versicherungsteuer verändern.

5. Nebenabreden
Vorläufiger Versicherungsschutz besteht nur bei besonderer schriftlicher Zusage 
(Deckungszusage).
Sonstige Nebenabreden sind nur verbindlich, wenn der Versicherer diese durch 
Aufnahme in den Versicherungsschein (Nachtrag) genehmigt.
Eine Erweiterung des Versicherungsschutzes durch handschriftliche Abänderung 
des Antrags ist nur dann verbindlich, wenn sie der Versicherer in den Versiche-
rungsschein des endgültigen Versicherungsvertrages aufnimmt

6. Hinweise zur Haftpflicht-Versicherung
Auf den Umfang der Sachschadendeckung (Vgl. § 4 AHB) und den Ausschluss 
der Schäden an fremden Sachen (vgl. § 4 Ziffer I 6 a) und b) AHB) sowie die 
Möglichkeit einer Beitragsangleichung gemäß § 8 Ziffer III AHB wird besonders 
hingewiesen.
Außerdem wird bei den Vermögensschäden (Berufshaftpflichtversicherung) auf 
den eingeschränkten Deckungsumfang hingewiesen. Von jedem derartigen Scha-
den hat der Versicherungsnehmer 10 %, höchstens 500 EUR selbst zu tragen.

Arbeitsmaschinen/Stapler
Für das Verkehrsrisiko von Staplern über 6 km/h und der selbstfahrenden Arbeits-
maschinen muss beim Befahren öffentlicher Grundstücke (auch Bürgersteige und 
Fahrbahnen vor dem Betriebsgrundstück) und beschränkt öffentlich zugänglicher 
Betriebsgrundstücke (auf denen zugelassene Fahrzeuge von Kunden, Lieferanten 
und Spediteuren fahren können, auch bei Pförtnerkontrolle mit Schranke etc.) eine 
zusätzliche Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung nach AKB (Allg. Vers.-Bed. für 
die Kraft-fahrtversicherung) abgeschlossen werden. In der Betriebshaftpflichtver-
sicherung ist dieses Risiko ausgeschlossen.

Definition private Risiken – gewerbliche Risiken:

Sofern der Versicherungsnehmer eine Privatperson ist und das Objekt ausschließ-
lich privat genutzt wird (Eigentümergemeinschaften und Erbengemeinschaften 
werden Privatpersonen gleich gesetzt), erfolgt eine Einstufung nach „privaten 
Risiken“. In allen anderen Fällen erfolgt eine Einstufung nach „gewerblichen 
Risiken“. Die DOCURA VVaG versichert ausschließlich „private Risiken“.

7.	Hinweise zur Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung zu 	
	 Wohneigentum
In der (Berufs- und) Privat-Haftpflichtversicherung besteht für das vom Versiche-
rungsnehmer selbst bewohnte Ein- oder Zweifamilienhaus mit nicht mehr als 
einer weiteren abgeschlossenen Wohnung Versicherungsschutz für Haus- und 
Grundbesitz.
Werden mehr als drei einzelne Wohnräume vermietet, muss eine Haus- und 
Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung beantragt werden. Das gilt auch für jedes 
weitere oder nicht vom Versicherungsnehmer bewohnte Ein-/Zweifamilien- und 
jedes Mehrfamilienhaus.

8.	Hinweise zur Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung 
	 (nur bei privaten Risiken)
Versichert werden können nur ordnungsgemäß installierte und den jeweiligen 
Bestimmungen (z.B. Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wasser- 
gefährdenden Stoffen (VawS)) entsprechende Tanks. Danach müssen folgende 
Schutzvorrichtungen vorhanden sein: Überfüllsicherung und doppelwandig mit Leck-
anzeige oder einwandig mit Innenhülle und Leckanzeige oder Auffangwanne; Tanks, 
die bereits 20 oder mehr Jahre alt sind, können nur dann versichert werden, wenn 
bereits eine Vorversicherung bestanden hat. Eine entsprechende Risikoprüfung 
behalten wir uns vor.
Sofern Versicherungsschutz beantragt wurde gilt:
Versichert ist im Rahmen und im Umfang der Besonderen Bedingungen und Risiko-
beschreibungen zur Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung – Anlagenrisiko – .
Das Anlagenrisiko für den im Antrag bezeichneten Heizöltank.  
(1cbm = 1.000 l = 1 t; Batterietanks gelten als 1 Tank)

Einzugsermächtigung
Mit Ihrer Unterschrift haben Sie uns bis auf Widerruf ermächtigt, die Beiträge bei 
Fälligkeit von Ihrem Konto einzuziehen. Dies gilt auch für Vertragsänderungen.
Bitte beachten Sie:
Das Konto muss bei Fälligkeit in der erforderlichen Höhe gedeckt sein, sonst kann 
das kontoführende Geldinstitut die Einlösung verweigern und der Beitrag ist nicht 
rechtzeitig bezahlt. Ihr Versicherungsschutz kann dadurch gefährdet sein. Kann 
der Beitrag aus Gründen, die Sie zu vertreten haben, nicht fristgerecht eingezogen 
werden oder widersprechen Sie einer berechtigten Einziehung von Ihrem Konto, 
so können wir Ihnen die daraus entstehenden Kosten in Rechnung stellen.

Verbraucherinformation
Die gesetzlich vorgesehene Verbraucherinformation ist in diesem Antrag, in den 
entsprechenden Versicherungsbedingungen einschließlich einschlägiger Klauseln 
und DOCURA Klauseln und im Versicherungsschein enthalten.
Die Verbraucherinformation wurde Ihnen vor Antragstellung mit den Antragsun-
terlagen ausgehändigt.

Beschwerden
Wir werden uns stets sorgfältig und zuvorkommend um Ihre Versicherungsange-
legenheiten kümmern.
Sind Sie dennoch mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten Meinungs-
verschiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, können Sie sich jederzeit an 
uns oder die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Str. 
108, 53117 Bonn wenden.
Wir sind Mitglied des Vereins „Versicherungsombudsmann e. V.“, Postfach 08 06 32, 
10006 Berlin. Sie können damit das kostenlose, außergerichtliche Streitschlich-
tungsverfahren in Anspruch nehmen.

Beratungsklausel
Der/Die Versicherungsnehmer/in ist damit einverstanden, dass er/sie künftig im 
Rahmen des Vertragsverhältnisses sowie im Hinblick auf weitere Versicherungs- 
und Finanzdienstleistungen auch in Textform oder telefonisch beraten wird. Diese 
Erklärung kann jederzeit widerrufen werden.

Beiträge
Die Beiträge zu Versicherungen sind nach den gesetzlichen Vorschriften jährlich 
im Voraus zu entrichten.
In der Haftpflichtversicherung berücksichtigt der Beitrag den Tarifbeitrag, Bei-
tragsnachlässe oder eine evtl. erfolgsabhängige Beitragsrückgewähr sowie die 
jeweils geltende Versicherungsteuer.



DOCURA VVaG

Königsallee 57
44789 Bochum 

Tel	 0234-93715-0
Fax	 0234-93715-99
Mail	 info@docura.de
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